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Die fur Telekommunikation anfallenden Kosten sind bei Ausweis der
jeweiligen Rufnummern angegeben. Zusdtzliche Telekommunikations-
kosten der ING-DiBa AG fallen nicht an.



Allgemeine Informationen

Allgemeine vorvertragliche Informationen fiir
den im Fernabsatz abzuschlieRenden Vertrag
iber die Nutzung der girocard [Debitkarte]

1. Name und Anschrift der ING-DiBa AG

ING-DiBa AG

Theodor-Heuss-Allee 2

60486 Frankfurt am Main

Telefon: 069/505090 69, E-Mail: vertrag@ing.de
(nachfolgend ,ING*)

2. Gesetzlich Vertretungsberechtigte der
ING-DiBa AG

Vorstand: Lars Stoy (Vorsitzender), Michael Clijdesdale, Eddy Henning,
Nikolaus Maximilian Linaric, Dr. Ralph Mdller, Nurten Spitzer-Erdogan

3. Hauptgeschdftstdtigkeit der ING-DiBa AG

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschaften aller
Art - mit der Ausnahme von Investmentgeschdften - sowie den damit
zusammenhé&ngenden Handelsgeschdften aller Art.

4. Zustdndige Aufsichtsbehorden

Europdische Zentralbank, Sonnemannstraf3e 20, 60314 Frankfurt am
Main, Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer
Strae 108, 53117 Bonn, und Marie-Curie-StraRe 24-28, 60439 Frankfurt
am Main (Internet: www.bafin.de).

Die ING-DiBa AG wird bei der BaFin unter BAKNR 100088 gefiihrt.

5. Eintragung (der Hauptniederlassung) im
Handelsregister
Amtsgericht Frankfurt HRB 7727

6. Umsatzsteueridentifikationsnummer
DE114103475

7. Mindestlaufzeit des Vertrags
Eine Mindestlaufzeit des Vertrags besteht nicht.

8. Giiltigkeitsdauer

Die zur Verfugung gestellten Informationen gelten bis auf Weiteres.

9. Gesamtpreis der Finanzdienstleistung

Die vom Kontoinhaber gegentber der ING geschuldeten Entgelte ergeben
sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der ING.

10. Recht der Parteien, den Fernabsatzvertrag
vorzeitig oder einseitig aufgrund der Vertrags-
bedingungen zu kiindigen, einschlieRlich aller
Vertragsstrafen, die in einem solchen Fall
auferlegt werden

Der Kartenvertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Der Karteninhaber kann den Kartenvertrag ohne Einhaltung einer Frist
kundigen. Die ING kann den Kartenvertrag unter Einhaltung einer
angemessenen, mindestens 2-monatigen Kiindigungsfrist kiindigen. Die
ING wird mit einer langeren Kindigungsfrist kiindigen, wenn dies unter
Berticksichtigung der berechtigten Belange des Karteninhabers geboten
ist.

11. Anwendbares Recht/Gerichtsstand

Fur die Geschdftsbeziehung zwischen dem Kunden und der ING gilt
deutsches Recht. Die ING legt das Recht der Bundesrepublik Deutschland
auch der vorvertraglichen Beziehung zugrunde. Es gibt keine vertrag-
liche Gerichtsstandsklausel.

12. Informations- und Vertragssprache/Vertrags-
text

MaRgebliche Sprache fur dieses Vertragsverhdltnis und die Kommuni-
kation zwischen dem Kunden und der ING wdhrend der Laufzeit des
Vertrags ist Deutsch. Die Geschdftsbedingungen stehen ausschlief3lich
in deutscher Sprache zur Verfligung. Dem Kunden steht das Recht zu,
wdhrend der Vertragslaufzeit jederzeit die Ubermittlung dieser Vertrags-
bedingungen in Textform zu verlangen.

13, Leistungsvorbehalt

Es gibt keinen Leistungsvorbehalt, auRer dieser ist ausdricklich
vereinbart.

14, Méglichkeit des Zugangs zu einem
auRergerichtlichen Beschwerde- und Rechts-
behelfsverfahren

Der Kunde hat folgende aufergerichtliche Mdglichkeiten:

Der Kunde kann sich mit einer Beschwerde an die im Preis- und Leis-
tungsverzeichnis genannte Kontaktstelle der ING wenden. Die ING wird
Beschwerden in geeigneter Weise beantworten, bei Zahlungsdienste-
vertragen erfolgt dies in Textform (zum Beispiel mittels Brief, Telefax
oder E-Mail).

Die ING nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Verbraucher-
schlichtungsstelle ,Ombudsmann der privaten Banken*
(www.bankenombudsmann.de) teil. Dort hat der Verbraucher die
Méglichkeit, zur Beilegung einer Streitigkeit mit der ING den Ombuds-
mann der privaten Banken anzurufen. Betrifft der Beschwerdegegen-
stand eine Streitigkeit tUber einen Zahlungsdienstevertrag (§ 675f des
Burgerlichen Gesetzbuches), kénnen auch Kunden, die keine Verbrau-
cher sind, den Ombudsmann der privaten Banken anrufen. Ndheres
regelt die ,Verfahrensordnung fur die Schlichtung von Kundenbe-
schwerden im deutschen Bankgewerbe*, die auf Wunsch zur Verfiigung
gestellt wird oder im Internet unter www.bankenverband.de abrufbar
ist. Die Beschwerde ist in Textform (zum Beispiel mittels Brief, Telefax
oder E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband
deutscher Banken e. V., Postfach 040307, 10062 Berlin, Fax: (030)
1663-3169, E-Mail: schlichtung@bdb.de, zu richten.

Ferner besteht fur den Kunden die Méglichkeit, sich jederzeit schriftlich
oder zur dortigen Niederschrift bei der Bundesanstalt fir Finanzdienst-
leistungsaufsicht, Graurheindorfer Straf3e 108, 53117 Bonn, Uber Ver-
stolRe der Bank gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), die
§§ 675c bis 676¢ des Burgerlichen Gesetzbuches (BGB) oder gegen
Artikel 248 des Einfihrungsgesetzes zum Burgerlichen Gesetzbuche
(EGBGB) zu beschweren.

Zusdtzlich zu den vorgenannten Beschwerde- und Streitbeilegungs-
verfahren steht dem Kunden auch die Mdglichkeit einer zivilrechtlichen
Klage offen.

15. Recht zum Widerruf

Dem Kunden steht ein Recht zum Widerruf seiner auf Abschluss der
Bedingungen fir die girocard [Debitkarte] gerichteten Vertragserklarung
zu. Die Bedingungen und Einzelheiten der Austbung des Widerrufs-
rechts ergeben sich aus der Widerrufsbelehrung.

Bedingungen fiir die girocard
[Debitkarte]

Garantierte Zahlungsformen

l. Geltungsbereich

Die von der ING ausgegebene girocard ist eine Debitkarte (im Folgenden
JKarte" genannt). Der Karteninhaber kann die Karte, soweit diese
entsprechend ausgestattet ist, fur folgende Zahlungsdienste nutzen:

1. In Verbindung mit der personlichen Geheim-
zahl (PIN) in deutschen Debitkartensystemen

1) Zur Bargeldauszahlung an Geldautomaten im Rahmen des deutschen
Geldautomatensystems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet
sind.
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Die Bargeldauszahlung an Geldautomaten ist ab der im Preis- und Leis-
tungsverzeichnis ausgewiesenen Betragshéhe moglich (Mindestabhebe-
betrag). Liegt der auf dem Konto verfuigbare Geldbetrag unter dem
Mindestabhebebetrag, kann der Kunde auch geringere Betrdge abheben.

2) Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an auto-
matisierten Kassen im Rahmen des deutschen girocard-Systems, die
mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind (,girocard-Terminals®).

3) Zum Aufladen der GeldKarte an Ladeterminals, die mit dem Geld-
Karte-Logo gekennzeichnet sind.

4) Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein Mobilfunk-
nutzer bei einem Mobilfunkanbieter unterhdlt, an einem Geldautomaten,
sofern der Geldautomatenbetreiber diese Funktion anbietet und der
Mobilfunkanbieter an dem System teilnimmt.

2. In Verbindung mit der persoénlichen Geheim-
zahl (PIN) in fremden Debitkartensystemen

1) Zur Bargeldauszahlung an Geldautomaten im Rahmen eines fremden
Geldautomatensystems, soweit die Karte entsprechend ausgestattet ist.

2) Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an auto-
matisierten Kassen im Rahmen eines fremden Systems, soweit die Karte
entsprechend ausgestattet ist.

3) Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein Mobilfunk-
nutzer bei einem Mobilfunkanbieter unterhdlt, an dem Geldautomaten
eines fremden Systems, sofern der Geldautomatenbetreiber diese
Funktion anbietet und der Mobilfunkanbieter an dem System teilnimmt.
Die Akzeptanz der Karte im Rahmen eines fremden Systems erfolgt
unter dem fiir das fremde System geltenden Akzeptanzlogo.

3. Ohne Einsatz der personlichen Geheimzahl
(PIN)

1) Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunter-
nehmen, an automatisierten Kassen im Rahmen des deutschen girocard-
Systems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind, bis zu dem
von der ING bestimmten Hochstbetrag pro Bezahlvorgang, soweit an den
automatisierten Kassen fir den jeweiligen kontaktlosen Einsatz nicht
die Eingabe einer PIN verlangt wird.

2) Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunter-
nehmen an automatisierten Kassen im Rahmen von fremden Debit-
kartensystemen bis zu dem von der ING bestimmten Hochstbetrag pro
Bezahlvorgang, soweit an den automatisierten Kassen fiir den jeweili-
gen kontaktlosen Einsatz nicht die Eingabe einer PIN verlangt wird. Die
Akzeptanz der Karte im Rahmen eines fremden Systems erfolgt unter
dem fur das fremde System geltenden Akzeptanzlogo.

3) Als GeldKarte zum bargeldlosen Bezahlen an automatisierten Kassen
des Handels- und Dienstleistungsbereichs im Inland, die mit dem Geld-
Karte-Logo gekennzeichnet sind (GeldKarte-Terminals).

4) Zum Bargeldeinzahlen an Geldautomaten der ING mit Einzahlfunktion.

5) AufRerhalb der Erbringung von Zahlungsdiensten und ohne dass mit
der Funktion eine Garantie der ING verbunden ist, als Speichermedium
fur Zusatzanwendungen

- der ING nach MaRgabe des mit der ING abgeschlossenen Vertrags
(bankgenerierte Zusatzanwendung) oder

- eines Handels- und Dienstleistungsunternehmens nach MaRgabe des
vom Karteninhaber mit diesem abgeschlossenen Vertrags (unter-
nehmensgenerierte Zusatzanwendung).

4. Nutzungsmadglichkeit

1) Karten, die dem Karteninhaber vor dem 01.07.2023 herausgegeben
wurden, sind mit der GeldKarten-Funktion bis maximal zum 31.12.2024
und mit der Maestro-Funktion bis maximal zum 31.12.2027 ausgestattet.

2) Karten, die ab dem 01.07.2023 herausgegeben werden, werden
weder die GeldKarten-Funktion noch die Maestro-Funktion beinhalten.
Dies gilt fur Ersatz- oder Folgekarten fur bestehende Karteninhaber
sowie flr erstmalig bestellte girocards fur neue Karteninhaber.

Il. Allgemeine Regeln

1. Ausgabe der Karte

Die Karte kann als physische Karte oder als digitale Karte zur Speicherung
auf einem mobilen Endgeréat ausgegeben werden. Diese Vereinbarungen
gelten fur beide Kartenformen gleichermafen, es sei denn, es ist aus-
driicklich etwas anderes geregelt. Fir die digitale Karte gelten ergdnzend
gesondert mit der ING vereinbarte Nutzungsbedingungen fiir die digitale
Karte.

2. Karteninhaber und Vollmacht

Die Karte gilt fur das darauf angegebene Girokonto. Sie kann nur auf den
Namen des Kontoinhabers oder einer Person ausgestellt werden, der
der Kontoinhaber eine Vollmacht erteilt hat. Wenn der Kontoinhaber die
Vollmacht widerruft, ist er dafir verantwortlich, dass die an den Bevoll-
méchtigten ausgegebene Karte an die ING zuriickgegeben wird. Die ING
wird die Karte nach Widerruf der Vollmacht fiir die Bargeldauszahlungen
und automatisierten Kassen sowie fur die Aufladung der GeldKarte elek-
tronisch sperren. Eine Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatz-
anwendung kommt nur gegenliber dem Unternehmen in Betracht, das
die Zusatzanwendung in den Chip der Karte eingespeichert hat, und ist
nur dann maglich, wenn das Unternehmen die Méglichkeit zur Sperrung
seiner Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung einer bankgenerierten
Zusatzanwendung der ING kommt nur gegentiber der ING in Betracht und
richtet sich nach dem mit der ING abgeschlossenen Vertrag. Solange
die Ruckgabe der Karte nicht erfolgt ist, besteht die Moglichkeit, dass sie
weiterhin zum Verbrauch der noch in der GeldKarte gespeicherten
Betrdge verwendet wird. Auch eine Nutzung der auf der Karte gespei-
cherten Zusatzanwendungen ist weiterhin maéglich.

3. Finanzielle Nutzungsgrenze

Die Nutzungsgrenzen fir Bargeldauszahlungen mittels Karte von einem
Geldautomaten und/oder Terminal zum Bezahlen von Waren und
Dienstleistungen mit PIN-Eingabe ergeben sich aus dem Preis- und Leis-
tungsverzeichnis. Der Karteninhaber darf Verfigungen mit seiner Karte
nur im Rahmen des Kontoguthabens oder einer vorher fiir das Girokonto
eingerdumten Kontouberziehung [Dispokredit] gemaR den taglichen
und wochentlichen Verfiigungsgrenzen vornehmen. Auch wenn der Karten-
inhaber diese Nutzungsgrenze bei seinen Verflgungen nicht einhdlt,
ist die ING berechtigt, den Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die
aus der Nutzung der Karte entstehen. Die Buchung solcher Verfiigungen
auf dem Girokonto fiihrt zu einer geduldeten Kontouberziehung.

4. Umrechnung von Fremdwdhrungsbetrdgen

Nutzt der Karteninhaber die Karte fur Verfuigungen, die nicht auf Euro
lauten, wird das Girokonto gleichwohl in Euro belastet. Die Bestimmung
des Kurses bei Fremdwdhrungsgeschdften ergibt sich aus dem Preis-
und Leistungsverzeichnis. Eine Anderung des in der Umrechnungsrege-
lung genannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne
vorherige Benachrichtigung des Kunden wirksam.

5. Riickgabe der Karte

Die Karte bleibt im Eigentum der ING. Sie ist nicht Ubertragbar. Die Karte
ist nur fur den darauf angegebenen Zeitraum guiltig. Mit Aushdndigung
der neuen Karte, spatestens aber nach Ablauf der Gultigkeit der alten
Karte ist die ING berechtigt, die alte Karte zurtickzuverlangen beziehungs-
weise die Léschung der digitalen Karte zu verlangen oder selbst zu ver-
anlassen. Endet die Berechtigung, die Karte zu nutzen, vorher (z.B. durch
Kiindigung der Kontoverbindung oder des Kartenvertrags), so hat der
Karteninhaber die Karte unverztglich an die ING zurtickzugeben bezie-
hungsweise die digitale Karte zu l6schen. Ein zum Zeitpunkt der Ruick-
gabe noch in der GeldKarte gespeicherter Betrag wird dem Karteninha-
ber erstattet. Auf der Karte befindliche unternehmensgenerierte Zusatz-
anwendungen hat der Karteninhaber bei dem Unternehmen, das die
Zusatzanwendung auf die Karte aufgebracht hat, unverziglich entfernen
zu lassen. Die Moglichkeit zur weiteren Nutzung einer bankgenerierten
Zusatzanwendung richtet sich nach dem Vertragsverhdaltnis zwischen
dem Karteninhaber und der ING.

6. Sperre und Einziehung der Karte

1) Die ING darf die Karte sperren und den Einzug der Karte (z.B. an Geld-
automaten) veranlassen beziehungsweise die Léschung der digitalen
Karte verlangen oder diese selbst veranlassen,



= wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu
kundigen,

» wenn sachliche Griinde im Zusammenhang mit der Sicherheit der
Karte dies rechtfertigen oder

- wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrtigerischen
Verwendung der Karte besteht.

Daruber wird die ING den Kontoinhaber unter Angabe der hierfur maf3-
geblichen Griinde méglichst vor, spdtestens jedoch unverziglich nach
der Sperre unterrichten. Die ING wird die Karte entsperren oder diese
durch eine neue Karte ersetzen, wenn die Grinde fur die Sperre nicht
mehr gegeben sind. Auch hiertiber unterrichtet sie den Karteninhaber
unverzuglich.

2) Zum Zeitpunkt der Einziehung noch in der GeldKarte gespeicherte
Betrdge werden dem Karteninhaber erstattet.

3) Befindet sich auf der Karte fiir das Internetbanking ein TAN-Generator
oder eine Signaturfunktion, so hat die Sperre der Karte auch eine
Sperrung des Internetbanking-Zugangs zur Folge.

4) Hat der Karteninhaber auf einer eingezogenen Karte eine Zusatz-
anwendung gespeichert, so hat der Einzug der Karte zur Folge, dass er
die Zusatzanwendung nicht mehr nutzen kann. Zum Zeitpunkt der
Einziehung in der Karte gespeicherte unternehmensgenerierte Zusatz-
anwendungen kann der Karteninhaber vom kartenausgebenden Institut
herausverlangen, nachdem dieses die Karte von der Stelle, die die Karte
eingezogen hat, zur Verfiigung gestellt bekommen hat. Die ING ist
berechtigt, das Herausgabeverlangen in Bezug auf die unternehmens-
generierten Zusatzanwendungen dadurch zu erfillen, dass sie dem
Karteninhaber die um die Zahlungsverkehrsfunktionen bereinigte Karte
aushdndigt. Die M&glichkeit zur weiteren Nutzung einer bankgenerierten
Zusatzanwendung richtet sich nach den fir jene Zusatzanwendung
geltenden Regeln.

7. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des
Karteninhabers

7.1 Unterschrift

Sofern die Karte ein Unterschriftsfeld vorsieht, hat der Karteninhaber
die Karte nach Erhalt unverziglich auf dem Unterschriftsfeld zu unter-
schreiben.

7.2 Sorgfaltige Aufbewahrung der Karte

Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern,
dass sie abhandenkommt oder missbréuchlich verwendet wird. Sie darf
insbesondere nicht unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt werden,
da sie missbrduchlich eingesetzt werden kann (z.B. im Rahmen des
girocard-Systems). Dartiber hinaus kann jeder, der im Besitz der Karte
ist, den in der GeldKarte gespeicherten Betrag verbrauchen sowie Trans-
aktionen an automatisierten Kassen ohne PIN bis zur Sperre tdtigen.

7.3 Geheimhaltung der personlichen Geheimzahl (PIN)

Der Karteninhaber hat dafiir Sorge zu tragen, dass keine andere Person
Kenntnis von der personlichen Geheimzahl (PIN) erlangt. Die PIN darf
insbesondere nicht auf der Karte vermerkt, bei einer digitalen Karte
nicht im mobilen Endgerdt oder in einem anderen Kommunikationsge-
rdt gespeichert oder in anderer Weise zusammen mit dieser aufbewahrt
werden. Denn jede Person, die die PIN kennt und in den Besitz der Karte
kommt, hat die Moglichkeit, zulasten des auf der Karte angegebenen
Kontos Verfigungen zu tdtigen (z.B. Geld an Geldautomaten abzuheben).
Sofern der Karteninhaber eine digitale Karte nutzt und der Zugriff auf
das mobile Endgerdt oder ein anderes Kommunikationsgerdt durch ein
vom Karteninhaber wéhlbares Legitimationsmedium abgesichert werden
kann, so darf der Karteninhaber zur Absicherung des Zugriffs nicht die-
selbe PIN verwenden, die fir die Nutzung der Debitkarte erforderlich ist.

7.4 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten

4.1) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Karte, des
mobilen Endgerdts mit digitaler Karte, die missbréuchliche Verwendung
oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN fest, so
ist die ING unverzuglich telefonisch zu benachrichtigen (Sperranzeige).
Die Sperranzeige kann der Karteninhaber auch jederzeit gegentiber dem
Zentralen Sperrannahmedienst abgeben. In diesem Fall ist eine Karten-
sperre nur moglich, wenn der Name der ING als kartenausgebendes
Institut - moglichst mit Bankleitzahl - und die Kontonummer angegeben
werden. Der Zentrale Sperrannahmedienst sperrt alle fur das betref-
fende Girokonto ausgegebenen Karten fur die weitere Nutzung an Geld-
automaten und automatisierten Kassen. Zur Beschrankung der Sperre
auf die abhandengekommene Karte muss sich der Karteninhaber mit
der ING in Verbindung setzen. Die Kontaktdaten, unter denen eine

Sperranzeige abgegeben werden kann, werden dem Karteninhaber
gesondert mitgeteilt. Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder
Missbrauch unverztglich bei der Polizei anzuzeigen.

4.2) Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere Person
unberechtigt in den Besitz seiner Karte gelangt ist, eine missbréuchliche
Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte
oder PIN vorliegt, muss er ebenfalls unverztglich eine Sperranzeige
abgeben

4.3) Fur den Ersatz einer verlorenen, gestohlenen, missbréuchlich ver-
wendeten oder sonst nicht autorisiert genutzten Karte berechnet die
Bank dem Kontoinhaber das im Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank
ausgewiesene Entgelt, das allenfalls die ausschlieflich und unmittelbar
mit dem Ersatz verbundenen Kosten abdeckt. Satz 1 gilt nicht, wenn die
Bank die Umstdnde, die zur Ausgabe der Ersatzkarte gefuhrt haben, zu
vertreten hat oder diese ihr zuzurechnen sind.

4.4) Befindet sich auf der Karte fur das Internetbanking ein TAN-Generator
oder eine Signaturfunktion, so hat die Sperre der Karte auch eine
Sperrung des Internetbanking Zugangs zur Folge.

4.5) Durch die Sperre der Karte bei der ING beziehungsweise dem Zent-
ralen Sperrannahmedienst wird nicht der Zugang zum mobilen Endgerét
gesperrt. Eine Sperrung der sonstigen Funktionen auf dem mobilen End-
gerdt kann nur gegentiber dem jeweiligen Anbieter dieser Funktionen
erfolgen.

4.6) Eine Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung
kommt nur gegentiber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatz-
anwendung in den Chip der Karte eingespeichert hat, und ist nur dann
maoglich, wenn das Unternehmen die Méglichkeit zur Sperrung seiner
Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung einer bankgenerierten Zusatz-
anwendung kommt nur gegentber der ING in Betracht und richtet sich
nach dem mit der ING abgeschlossenen Vertrag.

4.7) Der Kontoinhaber hat die ING unverziglich nach Feststellung einer
nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgefihrten Kartenverfligung zu
unterrichten.

8. Autorisierung von Kartenzahlungen durch den
Karteninhaber

Mit dem Einsatz der Karte erteilt der Karteninhaber die Zustimmung
(Autorisierung) zur Ausfuhrung der Kartenzahlung. Soweit dafir zusdtz-
lich eine PIN oder die Unterschrift erforderlich ist, wird die Zustimmung
erst mit deren Einsatz erteilt. Nach Erteilung der Zustimmung kann der
Karteninhaber die Kartenzahlung nicht mehr widerrufen. In dieser Auto-
risierung ist zugleich die ausdrtckliche Zustimmung enthalten, dass die
ING die fur die Ausfiihrung der Kartenzahlung notwendigen personenbe-
zogenen Daten des Karteninhabers verarbeitet, Ubermittelt und speichert.

9. Sperrung eines verfiigbaren Geldbetrags

Die ING ist berechtigt, auf dem Konto des Kontoinhabers einen im Rah-
men der finanziellen Nutzungsgrenze gemaf Nummer I1.2 verfligbaren
Geldbetrag zu sperren, wenn

- der Zahlungsvorgang vom oder tber den Zahlungsempfanger
ausgeldst worden ist und

- der Karteninhaber auch der genauen Hohe des zu sperrenden
Geldbetrags zugestimmt hat.

Den gesperrten Geldbetrag gibt die ING unbeschadet sonstiger gesetz-
licher oder vertraglicher Rechte unverztglich frei, nachdem ihr der
genaue Zahlungsbetrag mitgeteilt oder der Zahlungsauftrag zugegangen
ist.

10. Ablehnung von Kartenzahlungen durch die
ING

Die ING ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn

- der Karteninhaber die Kartenzahlung nicht gemaf Nummer 11.8
autorisiert hat,

- der fur die Kartenzahlung geltende Verfugungsrahmen oder die
finanzielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten ist oder

- die Karte gesperrt ist.

HierUber wird der Karteninhaber tber das Terminal, an dem die Karte
eingesetzt wird, unterrichtet.



11. Ausfiihrungsfrist

Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfdnger ausgeldst. Nach
Eingang des Zahlungsauftrages bei der ING ist diese verpflichtet sicher-
zustellen, dass der Kartenzahlungsbetrag spdtestens zu dem im Preis-
und Leistungsverzeichnis angegebenen Zeitpunkt beim Zahlungsdienst-
leister des Zahlungsempféngers eingeht.

12. Entgelte und deren Anderung

1) Die vom Kontoinhaber gegenuber der ING geschuldeten Entgelte
ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der ING.

2) Anderungen der Entgelte werden dem Kontoinhaber spétestens

2 Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform ange-
boten. Hat der Kontoinhaber mit der ING im Rahmen der Geschafts-
beziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z.B.
das Internetbanking), kénnen die Anderungen auch auf diesem Weg
angeboten werden. Die von der ING angebotenen Anderungen werden
nur wirksam, wenn der Kontoinhaber diese annimmt. Eine Vereinbarung
tber die Anderung eines Entgelts, das auf eine Uber die Hauptleistung
hinausgehende Zahlung des Kontoinhabers gerichtet ist, kann die ING
mit dem Kontoinhaber nur ausdricklich treffen. Die Anderung von Ent-
gelten fur den Zahlungsdiensterahmenvertrag (Girovertrag) richtet sich
nach Nummer 12 Absatz 5 der Allgemeinen Geschdftsbedingungen.

13. Information des Kontoinhabers tiber den
Kartenzahlungsvorgang

Die ING unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monatlich
Uber die mit der Karte getdtigten Zahlungsvorgénge auf dem fir Konto-
informationen vereinbarten Weg. Uber die mit der GeldKarte getdtigten
einzelnen Bezahlvorgdnge und den Zahlungsempfdnger unterrichtet
die ING den Kontoinhaber nicht. Die mit der GeldKarte getétigten Bezahl-
vorgdnge kann der Karteninhaber mithilfe eines Chipkartenlesers
nachvollziehen.

14, Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadens-
ersatzanspriiche des Kontoinhabers

14.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfiigung
Im Fall einer nicht autorisierten Kartenverfligung in Form der

» Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten

- Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und
Dienstleistungsunternehmen

- Aufladung der GeldKarte oder

- Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos

hat die ING gegen den Kontoinhaber keinen Anspruch auf Erstattung
ihrer Aufwendungen.

Die ING ist verpflichtet, dem Kontoinhaber den Betrag unverzuglich zu
erstatten. Wurde der Betrag dem Girokonto des Karteninhabers belastet,
bringt die ING dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die
nicht autorisierte Kartenverfiigung befunden hatte. Diese Verpflichtung
ist spatestens bis zum Ende des Geschdftstags gemdf Preis- und Leis-
tungsverzeichnis zu erfillen, der auf den Tag folgt, an welchem der ING
angezeigt wurde, dass die Kartenzahlung nicht autorisiert ist oder die
ING auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die ING einer
zustdndigen Behdrde berechtigte Grinde fir den Verdacht, dass ein
betrlgerisches Verhalten des Karteninhabers vorliegt, schriftlich mitge-
teilt, hat die ING ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzuglich zu priifen
und zu erfullen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestdtigt.

14.2 Anspriiche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspdteter
Ausfiihrung einer autorisierten Kartenverfiigung

2.1) Im Fall einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfihrung einer
autorisierten Kartenverfigung in Form der

- Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten,

» Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und
Dienstleistungsunternehmen,

- Aufladung der GeldKarte oder

- Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos

kann der Kontoinhaber von der ING die unverztgliche und ungekirzte
Erstattung des Verfugungsbetrags insoweit verlangen, als die Kartenver-
fugung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Giro-
konto des Karteninhabers belastet, bringt die ING dieses wieder auf den
Stand, auf dem es sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte Karten-
verflgung befunden hatte.

2.2) Der Kontoinhaber kann Uber den Absatz 2.1 hinaus von der ING die
Erstattung der Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese

im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfihrung
der autorisierten Kartenverfligung in Rechnung gestellt oder seinem
Girokonto belastet wurden.

2.3) Geht der Zahlungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfangers erst nach Ablauf der Ausfuhrungsfrist in Nummer 11.10

ein (Verspatung), kann der Zahlungsempfdnger von seinem Zahlungs-
dienstleister verlangen, dass dieser die Gutschrift des Zahlungsbetrages
auf dem Konto des Zahlungsempfdngers so vornimmt, als sei die Karten-
zahlung ordnungsgemdR ausgefiihrt worden.

2.4) Wurde eine autorisierte Kartenverfiigung nicht oder fehlerhaft
ausgefuhrt, wird die ING die Kartenverfligung auf Verlangen des Karten-
inhabers nachvollziehen und ihn Uber das Ergebnis unterrichten.

14.3 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung

Im Fall einer nicht autorisierten Kartenverfligung oder im Fall einer nicht
erfolgten, fehlerhaften oder verspéteten Ausfiihrung einer autorisierten
Kartenverfiigung kann der Kontoinhaber von der ING fiir einen Schaden,
der nicht bereits von Nummer 13.1 oder 13.2 erfasst ist, Ersatz verlangen.
Dies gilt nicht, wenn die ING die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.
Die ING hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten
Stelle zur Last fallt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn,
dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt,
die der Karteninhaber vorgegeben hat. Erfolgt der Einsatz der Karte in
einem Land auBerhalb Deutschlands und des Europdischen Wirtschafts-
raums?, beschrdnkt sich die Haftung der ING fir das Verschulden einer
an der Abwicklung des Zahlungsvorgangs beteiligten Stelle auf die sorg-
faltige Auswahl und Unterweisung einer solchen Stelle. Hat der Karten-
inhaber durch schuldhaftes Verhalten zur Entstehung des Schadens bei-
getragen, bestimmt sich nach den Grundsétzen des Mitverschuldens,

in welchem Umfang die ING und der Kontoinhaber den Schaden zu tragen
haben. Die Haftung nach diesem Absatz ist auf 12.500 Euro je Karten-
verfligung begrenzt. Diese betragsmdRige Haftungsbeschrénkung gilt
nicht

- fur nicht autorisierte Kartenverfiigungen

- bei Vorsatz oder grober Fahrldssigkeit der ING

- fir Gefahren, die die ING besonders ibernommen hat, und
- fur den dem Kontoinhaber entstandenen Zinsschaden.

14.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss

4.1) Anspriche gegen die ING nach Nummer 13.1 bis 13.3 sind ausge-
schlossen, wenn der Kontoinhaber die ING nicht spdtestens 13 Monate
nach dem Tag der Belastung mit der Kartenverfiigung dartber unter-
richtet hat, dass es sich um eine nicht autorisierte, nicht erfolgte oder
fehlerhafte Kartenverfugung handelt. Der Lauf der 13-monatigen Frist
beginnt nur, wenn die ING den Kontoinhaber tber die aus der Kartenver-
fugung resultierende Belastungsbuchung entsprechend dem fiir Konto-
informationen vereinbarten Weg spétestens innerhalb eines Monats
nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist fur den
Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maf3geblich. Haftungsanspriiche
nach Nummer 13.3 kann der Kontoinhaber auch nach Ablauf der Frist in
Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung
dieser Frist verhindert war.

4.2) Anspruche des Kontoinhabers gegen die ING sind ausgeschlossen,
wenn die einen Anspruch begrtindenden Umsténde

- auf einem ungewdhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,
auf das die ING keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung
der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hatten vermieden werden
kénnen, oder

- von der ING aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigefihrt
wurden.

15. Haftung des Kontoinhabers fiir nicht
autorisierte Kartenverfiigungen

15.1 Haftung des Kontoinhabers bis zur Sperranzeige

1.1) Verliert der Karteninhaber seine Karte oder PIN, werden sie ihm
gestohlen, kommen sie sonst abhanden oder werden diese sonst miss-
brauchlich verwendet und kommt es dadurch zu nicht autorisierten
Kartenverfiigungen in Form der

Zum Europdischen Wirtschaftsraum gehoren derzeit: Belgien, Bulgarien, Ddnemark,
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschlieRlich Franzésisch-Guayana,
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien,
Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern.



» Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten,

- Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und
Dienstleistungsunternehmen,

- Aufladung der GeldKarte oder

- Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos,

so haftet der Kontoinhaber fur dadurch bis zum Zeitpunkt der Sperr-
anzeige entstandene Schaden nur, wenn er die nicht autorisierte Karten-
verfligung in betrlgerischer Absicht ermdglicht oder vorsatzlich oder grob
fahrlassig seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen verletzt hat.

1.2) Der Kontoinhaber haftet nicht nach Absatz 1, wenn

- es dem Karteninhaber nicht méglich gewesen ist, den Verlust, den
Diebstahl, das Abhandenkommen oder eine sonstige missbrguchliche
Verwendung der Karte oder des mobilen Endgerdts mit der digitalen
Karte vor der nicht autorisierten Kartenverfiigung zu bemerken, oder

- der Verlust der Karte durch einen Angestellten, einen Agenten, eine
Zweigniederlassung der ING oder eine sonstige Stelle, an die Tatigkeiten
der ING ausgelagert wurden, verursacht worden ist.

1.3) Erfolgt der Einsatz der Karte in einem Land auferhalb Deutschlands
und des Europdischen Wirtschaftsraums?, tragt der Kontoinhaber den
aufgrund nicht autorisierter Kartenverfiigungen entstehenden Schaden
nach Absatz 1.1, wenn der Karteninhaber die ihm nach diesen Bedin-
gungen obliegenden Pflichten nur fahrléssig verletzt hat. Hat die ING
durch eine Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung des Schadens
beigetragen, haftet sie fur den entstandenen Schaden im Umfang des
von ihr zu vertretenden Mitverschuldens.

1.4) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Verfiigungen
und hat der Karteninhaber in betrtigerischer Absicht gehandelt oder
seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vorsdtzlich oder grob
fahrldssig verletzt oder in betriigerischer Absicht gehandelt, tragt der
Kontoinhaber den hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang.
Grobe Fahrldssigkeit des Karteninhabers kann insbesondere dann vor-
liegen, wenn

er den Verlust oder den Diebstahl der Karte oder die missbréuchliche
Verfligung der ING oder dem Zentralen Sperrannahmedienst schuld-
haft nicht unverziglich mitgeteilt hat, nachdem er hiervon Kenntnis
erlangt hat,

er die PIN auf der Karte vermerkt oder zusammen mit der Karte
verwahrt hat (z.B. im Originalbrief, in dem sie dem Karteninhaber
mitgeteilt wurde) oder

er die personliche Geheimzahl der digitalen Karte im mobilen Endgerdt
oder in einem anderen Endgerdt gespeichert hat,

er die PIN einer anderen Person mitgeteilt hat und der Missbrauch
dadurch verursacht worden ist.

1.5) Die Haftung fur Schaden, die innerhalb des Zeitraums, fir den der
Verfugungsrahmen gilt, verursacht werden, beschrankt sich jeweils auf
den fur die Karte geltenden Verfugungsrahmen.

1.6) Abweichend von den Absdtzen (1.1) und (1.2) ist der Kontoinhaber
nicht zum Schadensersatz verpflichtet, wenn die Bank vom Karten-
inhaber eine starke Kundenauthentifizierung im Sinne des § 1 Absatz 24
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) nicht verlangt hat (z.B. bei
Kleinbetragszahlungen gemaf Abschnitt I. Nummer 3. Absatz (3) die-
ser Bedingungen) oder der Zahlungsempftnger oder sein Zahlungs-
dienstleister diese nicht akzeptiert hat, obwohl die Bank zur starken
Kundenauthentifizierung nach § 55 ZAG verpflichtet war. Eine starke
Kundenauthentifizierung erfordert insbesondere die Verwendung von
zwei voneinander unabhdngigen Authentifizierungselementen aus den
Kategorien Wissen (das ist die PIN), Besitz (das ist die Karte) oder Sein
(etwas, das der Karteninhaber ist, zum Beispiel Fingerabdruck).

1.7) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den
Absdtzen (1.1), (1.3) und (1.4) verpflichtet, wenn der Karteninhaber die
Sperranzeige nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die Méglichkeit
zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte.

1.8) Die Absatze (1.2), (1.5) und (1.7) finden keine Anwendung, wenn der
Karteninhaber in betrtigerischer Absicht gehandelt hat.

Zum Europdischen Wirtschaftsraum gehoren derzeit: Belgien, Bulgarien, Ddnemark,
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschlieRlich Franzésisch-Guayana,
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien,
Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern.

15.2 Haftung des Kontoinhabers ab Sperranzeige

Sobald der ING oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der Verlust
oder Diebstahl der Karte, die missbrduchliche Verwendung oder eine
sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN angezeigt wurde,
Ubernimmt die ING alle danach durch Verfugungen in Form der

» Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten,

- Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und
Dienstleistungsunternehmen,

« Aufladung der GeldKarte und

- Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos
entstehenden Schaden.

Handelt der Karteninhaber in betriigerischer Absicht, tragt der Konto-
inhaber auch die nach der Sperranzeige entstehenden Schaden.

15.3 Haftung des Kontoinhabers fiir den in der GeldKarte
gespeicherten Betrag

Eine Sperrung der GeldKarte fur das Bezahlen an automatisierten Kassen
ist nicht moglich. Bei Verlust, Diebstahl sowie im Fall der missbrduch-
lichen Verwendung oder einer sonstigen nicht autorisierten Nutzung der
GeldKarte zum Bezahlen an automatisierten Kassen erstattet die ING
den in der GeldKarte gespeicherten Betrag nicht, denn jeder, der im Besitz
der Karte ist, kann den in der GeldKarte gespeicherten Betrag ohne
Einsatz der PIN verbrauchen.

16. Kiindigung

1) Der Kartenvertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.

2) Der Karteninhaber kann den Kartenvertrag ohne Einhaltung einer
Frist kiindigen.

3) Die ING kann den Kartenvertrag unter Einhaltung einer angemessenen,
mindestens 2-monatigen Kindigungsfrist kiindigen. Die ING wird mit
einer langeren Kindigungsfrist kiindigen, wenn dies unter Berlcksich-
tigung der berechtigten Belange des Karteninhabers geboten ist.



Auszug aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der ING-DiBa AG

Karten Ausgabe nur in Verbindung mit dem Girokonto

girocard [Debitkarte]
Entgelt
Monatliches Entgelt der girocard [Debitkarte]:

1,49 € monatlich, Belastung des monat-
lichen Entgelts jeweils im Folgemonat

Bargeldauszahlungen

in Deutschland: Bei rund 900 Geldautomaten der ING Mindestabhebebetrag 50€. Liegt der auf
dem Konto verfligbare Betrag darunter, kdnnen auch niedrigere Betrége abgehoben werden:

kostenlos

in Deutschland: Bei anderen Kreditinstituten:

Erhebung direktes Kundenentgelt durch
Automatenbetreiber

in Landern mit Eurowdhrung:

5€ (ggf. zzgl. eines direkten Kundenentgelts
des Automatenbetreibers)

in Landern des EWR* mit anderer EWR-Wahrung:

5€ (ggf. zzgl. eines direkten Kundenentgelts
des Automatenbetreibers), Kurs vom letzten
verfugbaren Euro-Referenzwechselkurs der
Europdischen Zentralbank?

in allen anderen Landern mit Fremdwdhrung®:

5€ (ggf. zzgl. eines direkten Kundenentgelts
des Automatenbetreibers)

Bezahlen von Waren und Dienstleistungen an der Kasse mit PIN/Unterschrift oder kontaktlos

ohne PIN/Unterschrift bis 50€
in Deutschland:

kostenlos

in Landern mit Eurowdhrung, schwedische Kronen und rumdnische Leu:

kostenlos

in Landern des EWR® mit anderer EWR-Wahrung:

auf den Betrag in Euro 2,20%, mind. 1€
Auslandseinsatzentgelt, vom letzten
verfligbaren Euro-Referenzwechselkurs
der Europdischen Zentralbank?

in allen anderen Landern mit Fremdwdhrung?:

auf den Betrag in Euro 2,20%, mind. 1€
Auslandseinsatzentgelt

GeldKarten-Funktion (maximaler Ladebetrag: 200 €)
Aufladen oder Entladen an Geldautomaten der ING:

kostenlos

Aufladen oder Entladen an Geldautomaten/Ladeterminals anderer Institute:

ggf. anfallende Kosten des anderen Instituts

Verfiigungsrahmen
pro Woche:

4.000€

Begrenzung fiir Bargeldauszahlungen am Geldautomaten:

1.000€ taglich

Kleinstbetrags-Option*:

10€ monatlich*

Entgelt Ersatzkarte: 10€
Entgelt PIN per Brief: 5€°
Freischaltung PIN: kostenlos
Sperren einer Karte: kostenlos

Ausfiihrungsfristen fiir Zahlungen der Bank aus girocard [Debitkarte] Verfiigungen an den

Zahlungsempfinger

Kartenzahlungen in Euro innerhalb des Europdischen Wirtschaftsraums (EWR?Y):

Maximal 1 Geschaftstag

Kartenzahlungen des EWR® in anderen EWR-Wahrungen als Euro:

Maximal 4 Geschdftstage

Kartenzahlungen auBerhalb des EWR:

Wird baldmadglichst bewirkt

! Zum Europdischen Wirtschaftsraum (,EWR*) gehoren die folgenden Lander: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschlieBlich Franzésisch-
Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, die Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumdnien, Schweden, die Slowakei, Slowenien, Spanien, die Tschechische Republik, Ungarn und Zypern.

2Zu finden unter https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html

*Fur diese Wahrungen werden die Kurse von VISA bei der Umrechnung zugrunde gelegt. Diese werden taglich von VISA im Internet zur Verfiigung gestellt. Nahere Informationen

sind unter https://www.visaeurope.com/making-payments/exchange-rates zu ersehen.

“Das Buchen der Kleinbetrags-Option ermdglicht Bargeldauszahlungen am Geldautomaten mit der girocard [Debitkarte] auch unter dem Mindestabhebebetrag von 50 €. Die
Option ist telefonisch zu buchen und zu kiindigen. Beim Buchen tritt die Option spatestens am folgenden Werktag in Kraft, eine Kiindigung zum Monatsende.

°Das Entgelt fir die Zurverfigungstellung der Ersatzkarte auf Wunsch des Kunden ist nur zu zahlen, soweit der Kunde die Umsténde, die zur Ausstellung der Ersatzkarte gefuhrt
haben (zum Beispiel: Verlust, Diebstahl, missbrauchliche Verwendung, sonst nicht autorisierte Nutzung, Defekt, Namensdnderung), zu vertreten hat oder ihm diese zuzurechnen

sind.

°Das Entgelt fir die Zurverfligungstellung des PIN-Briefs fur die girocard [Debitkarte] ist nur zu zahlen, wenn der Kunde statt der ihm im Internetbanking oder in der App kostenlos

zur Verfigung gestellten Wunsch-PIN eine von der ING generierte PIN per Brief verlangt


https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html
https://www.visaeurope.com/making-payments/exchange-rates

Widerrufsbelehrung

Abschnitt 1
Widerrufsrecht

Sie konnen lhre Vertragserkldrung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Griinden widerrufen. Aus Ihrer Erkldrung muss Ihr Entschluss
zum Widerruf des Vertrags eindeutig hervorgehen. Die Frist beginnt mit Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die Vertragsbestimmungen
einschlieBlich der Allgemeinen Geschdftsbedingungen sowie alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgefiihrten Informationen in klarer und
verstdndlicher Sprache leicht lesbar auf einem dauerhaften Datentrdger (z.B. Brief, Telefax, E-Mail) erhalten haben. Zur Wahrung der Wider-
rufsfrist geniigt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

ING-DiBa AG, Theodor-Heuss-Allee 2, 60486 Frankfurt am Main, E-Mail: vertrag@ing.de, Telefon: 069/50509069

Online-Widerrufsfunktion

Sie konnen Ihr Widerrufsrecht auch online austiben. Sie finden die Online-Widerrufsfunktion in der Fuf3zeile der Website https://www.ing.de/
unter dem Stichpunkt ,Vertrag widerrufen®. Die Online-Widerrufsfunktion ist auch direkt unter https://produkte.banking.ing.de/pub/widerruf
abrufbar. Wenn Sie Ihre Widerrufserkldrung tber diese Online-Funktion abgegeben haben, tbermitteln wir lhnen auf einem dauerhaften Daten-
trdger (z.B. durch eine E-Mail) unverziglich eine Eingangsbestéatigung mit Informationen zum Inhalt der Widerrufserkldrung sowie dem Datum
und der Uhrzeit ihres Eingangs.

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf lhren ausdriicklichen Wunsch vollsténdig erfiillt ist, bevor Sie lhr
Widerrufsrecht ausgelbt haben.

Das Widerrufsrecht erlischt spitestens zwdlf Monate und 14 Tage nach dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses.

Abschnitt 2
Fiir den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben:

[

. die Identitat und die Hauptgeschaftstatigkeit des Unternehmers, gegebenenfalls die Identitdt und die Hauptgeschaftstatigkeit des Unter-

nehmers, in dessen Auftrag er handelt,

. die Anschrift des Ortes, an dem der Unternehmer niedergelassen ist, sowie seine Telefonnummer und E-Mail-Adresse oder Angaben zu anderen

Kommunikationsmitteln, die der Unternehmer beziehungsweise gegebenenfalls der Unternehmer, in dessen Auftrag er handelt, anbietet,

. einschldgige Kontaktangaben, die es dem Verbraucher erméglichen, Beschwerden an den Unternehmer sowie gegebenenfalls an den Unter-

nehmer, in dessen Auftrag er handelt, zu richten,

4. wenn der Unternehmer in ein Handelsregister oder ein vergleichbares &ffentliches Register eingetragen ist, das Register, in das er eingetragen

ist, und die Registernummer oder eine gleichwertige in diesem Register verwendete Kennung,

. soweit flr die Tatigkeit des Unternehmers eine Zulassung erforderlich ist, den Namen, die Anschrift, die Website und etwaige andere Kontakt-

angaben der zustandigen Aufsichtsbehorde,

eine Beschreibung der wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung,

. den Gesamtpreis, den der Verbraucher dem Unternehmer fur die Finanzdienstleistung schuldet, einschlieflich aller damit verbundenen

Provisionen, Gebuhren, und Abgaben sowie aller Gber den Unternehmer abgefiihrten Steuern, oder, wenn kein genauer Preis angegeben

werden kann, die Grundlage firr seine Berechnung, die dem Verbraucher eine Uberpriifung des Preises erméglicht,

etwaige Beschrdnkungen des Zeitraums, wihrend dessen die gemaf? diesem Absatz zur Verfigung gestellten Informationen gultig sind,

. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfullung,

10. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts und fur den Fall, dass ein Widerrufsrecht besteht, Angaben zur Widerrufsfrist und zu
den Modalitdten fir die Austibung des Widerrufsrechts, einschlieBlich des Betrags, den der Verbraucher gegebenenfalls zu entrichten hat,
sowie die Folgen der Nichtaustibung dieses Rechts,

11. die Mindestlaufzeit des Fernabsatzvertrags, wenn dieser die Erbringung einer dauerhaften oder regelmdRig wiederkehrenden Finanzdienst-
leistung zum Inhalt hat,

12. Angaben zum Recht der Parteien, den Fernabsatzvertrag vorzeitig oder einseitig aufgrund der Vertragsbedingungen zu kiindigen, einschlieBlich
aller Vertragsstrafen, die in einem solchen Fall auferlegt werden,

13. praktische Hinweise und Verfahren zur Austibung des Widerrufsrechts nach § 355 des Biirgerlichen Gesetzbuchs, darunter Telefonnummer
und E-Mail-Adresse des Unternehmers oder Angaben zu anderen einschldgigen Kommunikationsmitteln fir die Ubermittlung der Widerrufs-
erkldrung, und bei Gber eine Online-Benutzeroberfldche geschlossenen Finanzdienstleistungsvertrdgen Informationen tber das Bestehen
und die Platzierung der Widerrufsfunktion nach § 356a des Biirgerlichen Gesetzbuchs,

14. etwaige Vertragsklauseln, die das auf den Fernabsatzvertrag anwendbare Recht oder das zusténdige Gericht bestimmen,

15. in welcher Sprache oder in welchen Sprachen die Vertragsbedingungen und die in diesem Artikel genannten Vorabinformationen mitgeteilt
werden, sowie Uber die Sprache oder die Sprachen, zu deren Benutzung sich der Unternehmer mit Zustimmung des Verbrauchers fur die
Kommunikation wahrend der Laufzeit des Fernabsatzvertrags verpflichtet,

16. gegebenenfalls die Maglichkeit des Zugangs zu einem auRergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer

unterworfen ist, und die Voraussetzungen fir diesen Zugang.
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Abschnitt 3
Folgen der Nichtausiibung des Widerrufsrechts

Bei Nichtaustbung eines Ihnen zustehenden Widerrufsrechts bleiben Sie an den Vertrag gebunden.

Widerrufsfolgen

Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zuriickzugewdhren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz fiir
die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklarung auf diese Rechtsfolge hingewiesen
wurden und ausdrticklich zugestimmt haben, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausfihrung der Gegenleistung begonnen werden
kann. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu fuhren, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen fur
den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfiillen mussen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen miissen innerhalb von 30 Tagen
erfiillt werden. Diese Frist beginnt fur Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklarung, fir uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung



mailto:vertrag%40ing.de?subject=
https://www.ing.de/
https://produkte.banking.ing.de/pub/widerruf

ING-DiBa AG
Theodor-Heuss-Allee 2
60486 Frankfurt am Main

069/50502010
vertrag@ing.de

ing.de

87.679/06.26/3245/13


mailto:vertrag%40ing.de?subject=
http://www.ing.de

	Allgemeine Informationen
	1. Name und Anschrift der ING-DiBa AG 
	2. Gesetzlich Vertretungsberechtigte der ING-DiBa AG 
	3. Hauptgeschäftstätigkeit der ING-DiBa AG 
	4. Zuständige Aufsichtsbehörden 
	5. Eintragung (der Hauptniederlassung) im ­Handelsregister 
	6. Umsatzsteueridentifikationsnummer 
	7. Mindestlaufzeit des Vertrags 
	8. Gültigkeitsdauer 
	9. Gesamtpreis der Finanzdienstleistung 
	10. Recht der Parteien, den Fernabsatzvertrag vorzeitig oder einseitig aufgrund der Vertrags­bedingungen zu kündigen, einschließlich aller Vertragsstrafen, die in einem solchen Fall auferlegt werden 
	11. Anwendbares Recht/Gerichtsstand 
	12. Informations- und Vertragssprache/Vertragstext 
	13. Leistungsvorbehalt 
	14. Möglichkeit des Zugangs zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechts­behelfsverfahren 
	15. Recht zum Widerruf

	Bedingungen für die girocard [Debitkarte]
	Garantierte Zahlungsformen
	I. Geltungsbereich
	1. In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in deutschen Debitkartensystemen 
	2. In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in fremden Debitkartensystemen 
	3. Ohne Einsatz der persönlichen Geheimzahl (PIN) 
	4. Nutzungsmöglichkeit

	II. Allgemeine Regeln
	1. Ausgabe der Karte 
	2. Karteninhaber und Vollmacht 
	3. Finanzielle Nutzungsgrenze 
	4. Umrechnung von Fremdwährungsbeträgen 
	5. Rückgabe der Karte 
	6. Sperre und Einziehung der Karte 
	7. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers 
	7.1 Unterschrift 
	7.2 Sorgfältige Aufbewahrung der Karte 
	7.3 Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN) 
	7.4 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten 

	8. Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Karteninhaber 
	9. Sperrung eines verfügbaren Geldbetrags 
	10. Ablehnung von Kartenzahlungen durch die ING 
	11. Ausführungsfrist 
	12. Entgelte und deren Änderung
	13. Information des Kontoinhabers über den Kartenzahlungsvorgang 
	14. Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadens­ersatzansprüche des Kontoinhabers 
	14.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung 
	14.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter ­Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung 
	14.3 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung 
	14.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss 

	15. Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Kartenverfügungen 
	15.1 Haftung des Kontoinhabers bis zur Sperranzeige 
	15.2 Haftung des Kontoinhabers ab Sperranzeige 
	15.3 Haftung des Kontoinhabers für den in der GeldKarte ­gespeicherten Betrag 

	16. Kündigung



	Auszug aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der ING-DiBa AG
	Karten Ausgabe nur in Verbindung mit dem Girokonto
	girocard [Debitkarte]


	Widerrufsbelehrung
	Abschnitt 1 Widerrufsrecht 
	Online-Widerrufsfunktion 

	Abschnitt 2 Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen
	Abschnitt 3 Folgen der Nichtausübung des Widerrufsrechts
	Widerrufsfolgen



